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Grosser Gemeinderat Muri bei Bern 
Sitzung vom 22. Oktober 2024 Geschäft Nr. 11 
_____________________________ ____________ 
 
 
 

Einfache Anfrage Bernhard Häuselmann (forum): Stand Uferschutz-
plan 
 
 
 
1 TEXT 
 
 Der aktuelle Uferschutzplan der Gemeinde datiert von 1996. Die Rahmen-

bedingungen und Einflussfaktoren auf den Uferschutzplan haben sich in 
den letzten Jahren stark verändert.  

 
Die Gestaltung des Aare-Anstosses auf Gemeindegebiet ist ein Thema, 
dem viele BürgerInnen der Gemeinde intensiv und emotional folgen. Das 
belegte 2017 auch die Petition gegen die Verlegung des Aarewegs zum 
Muribad. Als Folge dieser Petition wurde ein Moratorium über 5 Jahre be-
schlossen.  
 
Das Ressort Umwelt und Verkehr lancierte daher vorausschauend bereits 
2020 die Erneuerung des Uferschutzplans, um sich 2022 nach Ablauf des 
Moratoriums wieder operativ mit der Gestaltung dieses und anderen Aare-
Abschnitten befassen zu können. 
 
Nun nähern wir uns bereits dem Jahr 2025 und dem nächsten Winter, in 
dem wasserbauliche Massnahmen jeweils am besten realisiert werden kön-
nen. 

 

• Wann tritt der neue Uferschutzplan voraussichtlich in Kraft? 

• Welche Etappen und Meilensteine stehen bis dahin an? 

• Welche Massnahmen werden nachher mit erster Priorität umgesetzt? 

• Welche dringlichen Massnahmen werden allenfalls im Winter 2025 um-
gesetzt? 

 
 

Muri-Gümligen, 20. August 2024 Bernhard Häuselmann 
 
 
2 STELLUNGNAHME DES GEMEINDERATS 
 

• Der Uferschutzplan wird momentan für die öffentliche Mitwirkung auf-
bereitet. Dies ist für das 2. Quartal 2025 vorgesehen. Anschliessend 
folgt die Vorprüfung beim kantonalen Amt für Gemeinden und Raum-
ordnung. Erst dann kann der Uferschutzplan öffentlich aufgelegt und 
darüber abgestimmt werden. Diese Prozessschritte benötigen Zeit. Der 
Uferschutzplan wird voraussichlicht nicht vor 2027 in Kraft treten. Der 
Prozess hat sich verzögert, da die Ergebnisse der Pumpversuche des 
WVRB als Grundlage für das weitere Vorgehen bei der Sicherung des 
Aareuferwegs zwischen Wehrliau und Muribad abgewartet werden 
mussten. Der Uferschutzplan kann erst vervollständigt werden, wenn 
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die Aktualieriung des kantonalen Wasserbauplans in Bezug auf diese 
Wegverbindung aufgegleist ist. 
 

• Etappen und Meilensteine 

• Öffentliche Mitwirkung 2. Quartal 2025 

• Vorprüfung AGR: 3. Quartal bis 4. Quartal 2025 

• Überarbeitung Vorlage 

• Auflage Ende 2026 

• Abstimmung 2027 

• Genehmigung durch Kanton: anschliessend 
 

• Da der Massnahmenplan noch nicht festgelegt ist, können zur Priori-
sierung der Massnahmen noch keine Aussagen gemacht werden. Die 
Sicherung der Wegverbindung zwischen Aarebad und Wehrliparkplatz 
ist sicher prioritär. Dieses Projekt wird aber im Rahmen eines Kantona-
len Wassserbauplans realisert und im Uferschutzplan "nur" übernom-
men. 
 

• Da der Massnahmenplan noch nicht festgelegt ist, können auch keine 
Massnahmen vorgezogen werden. Unterhaltsarbeiten an der Aare er-
folgen auch in der Wasserbausaison 24/25 auf der Basis der geltenden 
rechtlichen Grundlagen. 

 
 
Gümligen, 30. September 2024 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident Die Sekretärin 
 
 
 
Stephan Lack Corina Bühler 
 


